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5. Nachtrag 
 

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Struxdorf 

 vom 16.09.1997 
 

Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 
1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) 
– jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung – wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Struxdorf vom 16.09.2015 folgende  
5. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 16.09.1997 erlassen: 
 
 

§ 1 
 

§ 4 Gebührensatz erhält folgende Fassung: 
 

Die Schmutzwassergebühr für die Grundstücke, die an die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind, setzt sich zusammen aus: 
 
a) monatliche Grundgebühr:   17,00 € / pro Grundstück 
b) Zusatzgebühr:      1,90 € / cbm Schmutzwasser. 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt zum 01.10.2015 in Kraft. 
 
 
 
 
Struxdorf, den 16.09.2015    (Siegel)  gez. Dieter Thiesen   
                                      Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Amtes Südangeln 
 
Nr. __  _ vom ___.___.2015 Seite  ______ 

289



1. Nachtragssatzung  
 

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbe-
seitigung im Bebauungsgebiet Unter den Linden der Gemeinde Twedt 

(Gebührensatzung) 
  
 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und des  
§ 13 der Abwassersatzung Gemeinde Twedt - jeweils in der derzeit gültigen Fassung - wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Twedt vom 
16.09.2015 folgende Satzung erlassen: 

 
§ 1 

 
§ 8 - Gebührensätze - erhält folgende neue Fassung: 

 
1. Die Grundgebühr beträgt  

  
a) für einen Abwasseranschluss, soweit er nicht unter Buchstabe b) fällt, monatlich 

11,00 € 
 

b) für weitere Wohnungen in einem Gebäude oder weitere Wohngebäude auf einem 
Grundstück, die über einen Abwasseranschluss nach Buchstabe a) mitentsorgt 
werden, monatlich 11,00 € 
 

2. Die Zusatzgebühr beträgt 3,70 € pro Kubikmeter Abwasser. 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt zum 01.10.2015 in Kraft. 

 
 
 
 
Twedt, den 16.09.2015                                             __gez. A. Schmidt           ___ 
      (Siegel)          Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Amtes Südangeln Nr.             vom                                , Seite  
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4. Nachtragssatzung  
 

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbe-
seitigung im Bebauungsgebiet Schmiedestraße der Gemeinde Twedt 

(Gebührensatzung) 
  
 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und des  
§ 20 der Abwassersatzung Gemeinde Twedt - jeweils in der derzeit gültigen Fassung - wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Twedt vom 
16.09.2015 folgende Satzung erlassen: 

 
§ 1 

 
§ 2- Gebührenmaßstab und Gebührensatz - Absätze 1 und 2 erhalten folgende neue 
Fassung: 

 
1. Die Grundgebühr beträgt  

  
a) für einen Abwasseranschluss, soweit er nicht unter Buchstabe b) fällt, monatlich 

10,00 € 
 

b) für weitere Wohnungen in einem Gebäude oder weitere Wohngebäude auf einem 
Grundstück, die über einen Abwasseranschluss nach Buchstabe a) mitentsorgt 
werden, monatlich 10,00 € 
 

2. Die Zusatzgebühr beträgt 3,05 € pro Kubikmeter Abwasser. 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt zum 01.10.2015 in Kraft. 

 
 
 
 
Twedt, den 16.09.2015                                               gez. A. Schmidt   
      (Siegel)  Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Amtes Südangeln Nr.             vom                                , Seite  
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Gemeinde Havetoft 
Der Bürgermeister 
- Ausschuss für Bau-, Wege- und 
Umweltangelegenheiten - 

 

 
 

 
Gemeinde Havetoft * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 
 
zu einer Sitzung des Ausschusses für Bau-, Wege- und Umweltangelegenheiten der 
Gemeinde Havetoft  
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 24.09.2015, 20:00 Uhr 

Ort, Raum: Gastwirtschaft "Hovtoft Krog", Stenderuper Straße 8, 24873 Havetoft 

 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

4. Beratung und Beschlussfassung über die Nachfolgeregelung des 
Gemeindearbeiters  

      

5. Beratung und Beschlussfassung über das Fällen der Bäume in der 
Mühlenstraße  

      

6. Beratung und Beschlussfassung über das Ausbaggern des Dorfteiches        

7. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Gunnar Paulsen 
Ausschussvorsitzender 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04603 491 
 Ausschussvors. 04603 964 60 28 
 
Böklund, den 15.09.2015 
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Gemeinde Brodersby 
Der Bürgermeister 
- Jugend-, Kultur- und Touristikausschuss- 

 

 
 
 

 
Gemeinde Brodersby * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 
 
zu einer Sitzung des Jugend-, Kultur- und Touristikausschusses der Gemeinde 
Brodersby  
 

Sitzungstermin: Dienstag, 29.09.2015, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Geeler Krog, Geeler Weg 4, 24864 Brodersby 

 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Benennung eines Protokollführers / einer Protokollführerin        

3. Kultureller Abend "Wir für Uns"        

4. Adventspunsch        

5. Lagerplatz für Deko        

6. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Heike Reimers 
Ausschussvorsitzende 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Ausschussvors. 04622 414 194 
 
Böklund, den 14.09.2015 
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